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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §13 Abs5;

GewO 1994 §26 Abs3;

GewO 1994 §87 Abs1 Z2;

GewO 1994 §91 Abs2;

Rechtssatz

Wie sich schon aus dem Wortlaut des § 13 Abs 5 GewO 1994 zweifelsfrei ergibt, ist Voraussetzung für das Vorliegen des

dort genannten Entziehungsgrundes allein die Tatsache eines maßgebenden Ein<usses auf den Betrieb der Geschäfte

eines Rechtsträgers, über dessen Vermögen der Konkurs erö?net wurde oder gegen den der Antrag auf

Konkurserö?nung gestellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens

voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde. Ob die Person, der ein maßgebender Ein<uss auf den

Betrieb der Geschäfte dieses Rechtsträgers zugestanden ist, auch ein subjektives Verschulden an der Herbeiführung

der Insolvenz getro?en hat, ist hingegen für die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 13 Abs 5 GewO 1994

bedeutungslos. Um das mangelnde Verschulden geltend zu machen, steht vielmehr der Weg einer Nachsicht nach § 26

GewO 1994 zur Verfügung.
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